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Dritte Satzung zur Änderung für das Modulstudium „prepareING“  

an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden 
 

vom 26.06.2025 
 

Aufgrund von Art. 9 Satz 1, Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2, Art 84 Abs.2 Satz 1 Bayerisches Hochschulinno-

vationsgesetz (BayHIG) vom 05. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK), das durch § 3 des Gesetzes 

vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 709) geändert worden ist, erlässt die Hochschule Amberg-Weiden fol-

gende Satzung: 

 

§ 1 

 

Die Satzung für das Modulstudium „prepareING“ an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-

Weiden vom 26.09.2019 wird wie folgt geändert:  

 

1. In § 1 Abs. 3 wird in Satz 1 nach dem Wort „allen“ die Worte „Bachelorstudiengänge ohne Eignungs-

prüfung und aus allen“ eingefügt.  

2. In § 3 Abs. 2 Satz 1 werden folgende Änderungen vorgenommen: 

a. das Wort „Bewerber“ wird durch die Worte „Bewerberinnen und Bewerber“ ersetzt.  

b. nach dem Wort „Bewerber“ werden die Worte „die im Rahmen des Modulstudiums Module 

in einem der grundständigen deutschsprachigen Bachelorstudiengänge ablegen möchte 

und“ eingefügt. 

c. das Wort „die“ wird ersatzlos gestrichen.  

3. In § 3 Abs. 2 Satz 3 werden folgende Änderungen vorgenommen:  

a. nach dem Wort „grundständigen“ wird das Wort „deutschsprachigen“ eingefügt.  

b. das Wort „auf“ wird ersatzlos gestrichen.  

4. In § 3 wird der Absatz 3 mit folgenden Worten eingefügt:  
1Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen des Modulstudiums Module in einem der grundstän-

digen englischsprachigen Bachelorstudiengänge ablegen möchten und ihre Hochschulzugangsbe-

rechtigung an einer nicht-englischsprachigen Bildungseinrichtung erworben haben, müssen den 

Nachweis der ausreichenden Kenntnisse der englischen Sprache vorlegen. 2Diese müssen bei Be-

ginn des Modulstudiums den Englischkenntnissen der Niveaustufe B1 des Gemeinsamen europäi-

schen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen. 3Für die Aufnahme eines grundständigen eng-

lischsprachigen Bachelorstudiengangs im Anschluss an das Modulstudium sind Englischkennt-

nisse gemäß § 3 Abs. 6 der Satzung über das Immatrikulations-, Beurlaubungs-, Rückmelde- und 

Exmatrikulationsverfahren an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden in Ver-

bindung mit in der Studien- und Prüfungsordnung festgelegten Niveaustufe nachzuweisen. Bewer-

berinnen und Bewerber, die im Rahmen des Modulstudiums Module in einem der grundständigen 

englischsprachigen Bachelorstudiengänge ablegen möchten und ihre Hochschulzugangsberechti-

gung an einer nicht-deutschsprachigen Bildungseinrichtung erworben haben, müssen den Nach-

weis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache vorlegen. 4Diese müssen bei Beginn des Mo-

dulstudiums den Deutschkenntnissen auf der Niveaustufe A1 des Gemeinsamen europäischen Re-

ferenzrahmens für Sprachen entsprechen. 5Für die Aufnahme eines grundständigen englischspra-

chigen Bachelorstudiengangs im Anschluss an das Modulstudium sind Deutschkenntnisse gemäß § 

3 Abs. 5 der Satzung über das Immatrikulations-, Beurlaubungs-, Rückmelde- und Exmatrikulations-

verfahren an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden  in Verbindung mit in der 

Studien- und Prüfungsordnung festgelegten Niveaustufe nachzuweisen. 

 

§ 2 

Die Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft und gilt für Studierende, die ab dem 

Sommersemester 2026 oder später ihr Studium aufnehmen.  
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden vom 

18.06.2025 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung durch den Präsidenten. 

 
Amberg, 26.06.2025 

 

 

 

Prof. Dr. Clemens Bulitta 

Präsident 

 
Die dritte Satzung zur Änderung der Satzung für das Modulstudium „prepareING“ an der Ostbayerischen Technischen 

Hochschule Amberg-Weiden wurde am 26.06.2025 über das Internet durch Einstellung auf der Homepage der Ostbayeri-

schen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (unter www.oth-aw.de) bekannt gegeben. Tag der Bekanntgabe ist der 

26.06.2025.   

http://www.oth-aw.de/

